
Der Landtag von Niederösterreich hat am 10. Dezember 2009 beschlossen: 
 

 
 

Änderung des NÖ Sportgesetzes 
 
 

 
Artikel I 

 
Das NÖ Sportgesetz, LGBl. 5710, wird wie folgt geändert: 
 

1. § 15a lautet: 

„§ 15a 
Bewilligung für Gesellschaften 

 
(1) Bewerber im Sinne von § 15 Abs. 2 können auch juristische Personen und 

eingetragene Personengesellschaften sein, wenn sie einen Geschäftsführer 

bestellen, der die persönlichen Voraussetzungen des § 15 Abs. 2 Z. 1 -6 erfüllt. 

 

(2) Der Geschäftsführer muss ein persönlich haftender Gesellschafter der 

eingetragenen Personengesellschaft sein oder dem zur gesetzlichen Vertretung 

berufenen Organ der betreffenden, allenfalls der haftenden, juristischen Person 

angehören oder Arbeitnehmer der juristischen Person oder eingetragenen 

Personengesellschaft sein, seiner Bestellung nachweislich zugestimmt haben und 

über eine seiner Verwendung entsprechende Anordnungsbefugnis verfügen.  

 

(3) Dem Geschäftsführer obliegen alle dem Inhaber der Schischulbewilligung nach 

diesem Gesetz zukommenden Aufgaben und er ist gegenüber der Behörde für die 

Einhaltung dieser Bestimmungen verantwortlich.“ 

 

2. § 16 Abs. 2 lautet: 

 

„(2) Aufnahmen von Schischülern durch eine Schischule in einem anderen als dem in 

ihrem Bewilligungsbescheid bestimmten Schischulgebiet sind unzulässig.“ 
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3. § 17 lautet:  

 

„(1) Das Ansuchen um Erteilung einer Bewilligung ist schriftlich einzubringen. Die 

zum Nachweis der Verlässlichkeit und der körperlichen und gesundheitlichen 

Eignung beizubringenden Unterlagen dürfen im Zeitpunkt der Einbringung des 

Antrages nicht älter als drei  Monate sein. Dem Ansuchen um Bewilligung der 

Ausübung der Schilehrertätigkeit durch Gesellschaften (§ 15a) sind zusätzlich 

anzufügen: 

a) die Angabe der beabsichtigten Rechtsform 

b) die Gesellschafter unter Angabe einer allfälligen Haftung 

c) die Zustimmung des Geschäftsführers zu seiner Bestellung 

 

(2) Die Bezirksverwaltungsbehörde hat vor Erteilung der Bewilligung oder der 

Neubestimmung eines Schischulgebietes die betroffenen Gemeinden anzuhören; 

diese sind von der Einbringung des Ansuchens mit der Aufforderung zu verständigen 

innerhalb von sechs Wochen Stellung zu nehmen. Der NÖ Schilehrerverband und 

die für Tourismus zuständige Sektion der Kammer der gewerblichen Wirtschaft sind 

zu informieren. 

 

(3) Über ein Ansuchen nach Abs. 1 ist mit schriftlichem Bescheid zu entscheiden. 

Das Schischulgebiet, der Sammelplatz, das Schischulbüro, und der Name der 

Schischule sind zu bestimmen.  

 

(4) Je eine Ausfertigung des Bewilligungsbescheides ist den Gemeinden des 

Schischulgebietes zu übermitteln. Der NÖ Schilehrerverband und die für Tourismus 

zuständige Sektion der Kammer der gewerblichen Wirtschaft sind vor der Erteilung 

der Bewilligung zu informieren. Bewilligungen sind im Amtsblatt der 

Bezirksverwaltungsbehörde zu verlautbaren.“  

 

4. Im § 18 Abs. 1 werden folgende Sätze angefügt:  

„Dies gilt gleichfalls für jede Änderung der Person des Geschäftsführers sowie 

betreffend die Angaben gem. § 17 Abs. 1 letzter Satz. Dies gilt auch für jede 

Änderung des Schischulgebietes, des Sammelplatzes, des Schischulbüros und des 

Schischulnamens.“ 
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5. Im § 18 Abs. 2 Z. 3  entfällt die Wortfolge „unter der Voraussetzung der 

Gegenseitigkeit“. 

 

6. § 18 Abs. 3 lautet:  

 

„(3) Die Bewilligungsinhaber sind verpflichtet, ihre Schischulen nach dem Stand der 

Schilauftechnik persönlich oder durch einen Geschäftsführer zu leiten und in dem zur 

Erfüllung der Aufgaben erforderlichem Ausmaß am Standort der Schischule 

anwesend zu sein und sich fortzubilden.“ 

 

7. Nach § 20 Abs. 3 wird folgender Absatz 4 angefügt: 

 

„(4) Scheidet der Geschäftsführer (§ 15a) aus, so darf die Bewilligung bis zur 

Bestellung eines neuen Geschäftsführers, längstens jedoch einen Monat, ausgeübt 

werden. Scheidet der Geschäftsführer jedoch zwischen Mai und Oktober aus, ist der 

Geschäftsführer längstens bis 1. Dezember dieses Jahres zu bestellen. Die 

Bewilligungsbehörde darf die Monatsfrist des ersten Satzes in 

berücksichtigungswürdigen Fällen und wenn dies zur Aufrechterhaltung des 

Schischulbetriebes in einem Schigebiet erforderlich ist, bis zum Beginn der folgenden 

Schisaison (1. Dezember) verlängern.“ 

 

8. § 21 Abs. 2 lautet: 

„(2) Die Bezirksverwaltungsbehörde hat die Schischulbewilligung zu entziehen, wenn 

der Bewilligungsinhaber  

1. eine der Voraussetzungen nach § 15 Abs. 2 nicht mehr erfüllt, 

2. entgegen § 19 keinen Vertreter, entgegen § 20 Abs. 2 keinen Stellvertreter, 

entgegen § 20 Abs. 4 keinen Geschäftsführer bestellt oder 

3. festgestellte Mängel im Betrieb der Schischule trotz Mahnung und Setzung einer 

angemessenen Nachfrist nicht behoben hat.“ 
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9. § 21 Abs. 4 und Abs. 5 lauten: 

 

„(4) Die Bewilligung einer eingetragenen Personengesellschaft erlischt mit Auflösung 

der Gesellschaft, ansonsten im Zeitpunkt der Beendigung der Liquidation, jene einer 

juristischen Person mit ihrem Untergang. 

 

(5) Die Bezirksverwaltungsbehörde hat das Erlöschen einer Schischulbewilligung 

unverzüglich den nach dem Schischulgebiet  in Betracht kommenden Gemeinden, 

dem NÖ Schilehrerverband sowie der für Tourismus zuständigen Sektion der 

Kammer der gewerblichen Wirtschaft in Niederösterreich mitzuteilen.“ 

 

10. In § 27 Abs. 1 entfällt die Absatzbezeichnung. § 27 Abs. 2 entfällt. 

 

11. § 32 lautet: 

 

„ Eine Verwaltungsübertretung begeht, welche mit einer Geldstrafe bis zu € 2.200,-- 

zu ahnden ist, wer 

1. den Verpflichtungen des § 12 Abs. 3 erster Satz zuwiderhandelt,  

2. ohne Bewilligung erwerbsmäßig Schiunterricht erteilt,  

3. den Informations-, Auskunfts- bzw. Anzeigepflichten des § 14 Abs. 3 und 4, § 18 

Abs. 1 und 4, § 19, § 20 Abs. 1 oder § 21 Abs. 1, zuwiderhandelt, 

4. entgegen § 20 Abs. 4 einen Geschäftsführer verspätet bestellt, 

5. eine Person als Schilehrer beschäftigt, die nicht die Voraussetzungen des § 18 

Abs. 2 erfüllt, 

6. Bergführertätigkeiten ohne Befugnis durchführt.“ 

 

12. Im § 35 wird folgende Z. 4 angefügt:  

„4. Richtlinie 2006/123/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. 

Dezember 2006 über Dienstleistungen im Binnenmarkt, ABl.Nr. L 376 vom 

21.12.2006, S. 36.“ 



 5

 

Artikel II 

 

1. Artikel I tritt am 01.01.2010 in Kraft. 

 
2. Artikel II der Änderung des NÖ Sportgesetzes, LGBl. 5710-4, entfällt. 


